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Planzeichenerklärung
gem. PlanzV vom 18.12.1990, zuletzt geänd. durch Art. 3 
des Gesetzes vom 14.06.2021

1.   Art der baulichen Nutzung
      ( §§ 1 bis 11 BauNVO)

                                       Gewerbliche Baufläche (§1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

2. Sonstige Planzeichen

                                        Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
                                        der 3. Änderung des FNP
                                        (§ 9 Abs. 7 BauGB)

   

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Der Verbandsgemeinderat der 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in seiner 
Sitzung am 25.05.2022 den Beschluss zur 3. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Alsleben (Saale) gefasst. 

 Der Beschluss ist gemäß ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Saale-
Wipper-Bote, Jahrgang 13, Nummer 08 vom 
30.06.2022 bekannt gemacht worden.  

  
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
2. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs 
zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Alsleben (Saale) und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichts  in der 
Fassung September 2022 in Diensträumen der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper vom  .  .2022 
bis  .  .2022 frühzeitig unterrichtet worden. Ihr 
wurde Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben.  
Die öffentliche Auslegung wurde ortsüblich im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Saale-
Wipper, Saale-Wipper-Bote, Jahrgang 13, 
Nummer   vom   .   .2022 bekannt gemacht. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
3. Die Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom  

          .   . 2022 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf 
zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Alsleben (Saale) und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichts Fassung 
September 2022 aufgefordert worden. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 4. Der Verbandsgemeinderat der 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am   .    .2023 den Entwurf 
zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Alsleben (Saale) Fassung  

                    2023 beschlossen, die Begründung 
einschließlich des Umweltberichts sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages gebilligt 
und den Entwurf Fassung      2023 
einschließlich der Begründung und des 
Umweltberichts sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages für die 
Dauer eines Monats zur öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie zur Beteil igung 
der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
5. Die Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, und die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit dem Schreiben vom   .   .2023 
unterrichtet und zur Abgabe einer 
Stellungnahme zum Entwurf zur 3. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Alsleben 
(Saale) und der Begründung einschließlich des 
Umweltberichts sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages Fassung 

                   2023  aufgefordert worden. 
 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 

6. Der Entwurf zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Alsleben 
(Saale) Fassung                  2023, bestehend 
aus Planzeichnung und Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages haben 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom            
.  .2023 bis einschließlich    .    .2023 während 
der Öffnungszeiten in den Diensträumen der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen 
während der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Saale-
Wipper-Bote, Jahrgang   , Nummer   vom   .  
.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
7. Der Verbandsgemeinderat der 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in seiner 
Sitzung am     .   .2023 die vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen der Behörden, der 
Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden und der Bürger abgewogen. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 

8. Der Verbandsgemeinderat der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am     .   .2023 die 3. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Alsleben (Saale) beschlossen und die 
Begründung einschließlich des Umweltberichts 
sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 

 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
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6. Der Entwurf zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Alsleben 
(Saale) Fassung                  2023, bestehend 
aus Planzeichnung und Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages haben 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom            
.  .2023 bis einschließlich    .    .2023 während 
der Öffnungszeiten in den Diensträumen der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen 
während der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Saale-
Wipper-Bote, Jahrgang   , Nummer   vom   .  
.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

   

 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
7. Der Verbandsgemeinderat der 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in seiner 
Sitzung am     .   .2023 die vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen der Behörden, der 
Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden und der Bürger abgewogen. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
8. Der Verbandsgemeinderat der 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am     .   .2023 die 3. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Alsleben (Saale) beschlossen und die 
Begründung einschließlich des Umweltberichts 
sowie des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
gebilligt. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 

9. Die Genehmigung der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Alsleben 
(Saale) und der Begründung einschließlich des 
Umweltberichts sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurde 
mit Verfügung des Salzlandkreises vom   .     
.2023, AZ:                                                                   
erteilt. 

 
 Bernburg, den    
 
 
  Siegel    Landrat 
 
 
 
 
10. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Stadt Alsleben (Saale) bestehend aus der 
Planzeichnung und der Begründung 
einschließlich Umweltbericht sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wird 
hiermit ausgefertigt. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 
 
 
11.Die Erteilung der Genehmigung der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Alsleben (Saale) und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichts sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, sowie die 
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Saale-
Wipper-Bote, Jahrgang   , Nummer   vom   .  
.2023 ortüblich bekannt gemacht worden. 

 In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
hingewiesen worden. 

 Die  3. Änderung des Flächennutzungsplans 
und die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts sowie des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, ist am   .      
.2023 wirksam geworden. 

 
 Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den 

  
   
 
 Siegel Verbandsgemeindebürgermeister 
 
 

M: 1:5.000

rechtskräftiger Flächennutzungsplan

3. Änderung Flächennutzungsplan Stadt Alsleben (Saale)

M: 1:5.000

Ausschnitt Rechtskräftiger Flächennutzungsplan Stadt Alsleben (Saale), 2008, o.M.

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan Stadt Alsleben (Saale), 2008

Übersichtsplan  o.M.  Quelle: google earth, Auszug vom 14.09.2022

3. Änderung

H/B = 594 / 857 (0.51m²) Allplan 2011


